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AGB Bund erlauben Flexibilität 

Sonderbedingungen für OSS wären möglich: 

• Rechtsgewährleistung 

• Sachgewährleistung  

• Haftung 

• Urheberrecht 

 
«… soweit in der Offertanfrage keine Abweichungen vor-
gesehen sind.» 
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«Service Level erreicht». Das muss 
in der Ausschreibung verlangt 
werden. Das WIE ist nicht von 
Bedeutung. Gewichtung nach Preis. 



Wie funktioniert das  
Schwedische Modell? 

• Beschaffungsrecht 

• Zusicherungen der Anbieter 

• Gewährleistung  

• Haftung 

• Kein Bezugszwang, aber Bezugsrecht 
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Vorteile des Schwedischen Modells 

Die Verwaltung bekommt Sicherheit: 

• Vertragspartner 

• Rechtsgewährleistung 

• Sachgewährleistung 

• Haftung 

• Urheberrecht 
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Machbarkeit für die Schweiz? 

• Ja (Mini Competition im Rahmenvertrag) 

• Mit Rahmenvertrag liegt der Ball bei den 
Anbietern: 

• Zusicherungen 

• Flankierende Massnahmen 

• Zugleich besteht Aussicht, dass sich weitere 
Investitionen ins Ökosystem lohnen 
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